
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Gemeinnützigkeitsrecht 

Sammlungsverbot für Spendensammlung 
 
Die polizeiliche Überwachung einer Spenden-
sammlung ist bei begründetem Verdacht zweck-
widriger Verwendung der Spenden rechtlich zu-
lässig. Die Fortführung einer Sammlung kann von 
Nachweisen über die Verwendung der eingenom-
menen Spenden abhängig gemacht werden. 
 
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung rechtfertigt nach Auffassung des OVG Rhein-
land-Pfalz im Einzelfall die Überwachung einer Spen-
densammlung und der zweckentsprechenden Ver-
wendung der Spenden auf der Grundlage des rhein-
land-pfälzischen Sammlungsgesetzes. Der Schutz der 
Bevölkerung vor unseriösen Spendenaufrufen mache 
Kontrollmaßnahmen erforderlich und rechtfertige diese 
verfassungsrechtlich. 
 
Auch die Überwachung von Spendenaufrufen, die im 
Internet von außerhalb des Landes befindlichen Per-
sonen veröffentlicht werden, sei polizeirechtlich mög-
lich. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt sei die Abruf-
barkeit der eingestellten Inhalte auch vom Hoheitsge-
biet aus, für das die Überwachungsbehörde zuständig 
sei. Denn auch dort trete eine Gefährdung der Bevöl-
kerung ein. 
 

Im konkreten Fall forderte die „Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion Trier“ Tierschutzvereine auf, Aus-
künfte über die Verwendung erhaltener Spenden zu 
erteilen. Konkrete Anhaltspunkte, die für eine nicht 
ordnungsgemäße Durchführung der Spendensamm-
lung sprachen, führten schließlich zu einem Samm-
lungsverbot. 
 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Beschlüsse v. 23. 
u. 27.06.2008, Az. 7 A 10285/08.OVG; 7 A 10384/08.OVG; 7 

B 10618/08.OVG  
 
 
Rechtliche Voraussetzungen der Mittel-
weitergabe durch Förderkörperschaften  
 
Nach dem Unmittelbarkeitsprinzip muss grund-
sätzlich der steuerbegünstigte Satzungszweck 
durch eine gemeinnützige Einrichtung selbst bzw. 
durch ihre Hilfspersonen verwirklicht werden. Eine 
Ausnahme stellt jedoch die Tätigkeit einer Körper-
schaft nach § 58 Nr. 1 AO zur Unterstützung ande-
rer gemeinnütziger Körperschaften und Stiftungen 
dar. Derlei Förderkörperschaften unterliegen be-
sonderen Regeln, auf die die OFD Frankfurt am 
Main in ihrer Verfügung vom 21.01.2008 näher 
eingeht. 
 

Winheller Rechtsanwälte Mandanten-Newsletter – Ausgabe 08.2008 

August 2008 

Sehr verehrte Mandantin, 
sehr verehrter Mandant,  
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter Nonprofitrecht aktuell enthält wieder wichtige und aktuelle 
Hinweise zu dem von uns schwerpunktmäßig angebotenen Rechtsgebiet des Nonprofitrechts. 
 
Sicherlich können Sie die eine oder andere Entscheidung auch in Ihre persönliche Planung miteinbe-
ziehen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns, 
wenn wir Ihnen und Ihrer Organisation durch kluge und praxisnahe rechtliche und steuerliche Gestal-
tungen Vorteile vor Ihren Wettbewerbern verschaffen können.  
 
Erlauben Sie uns - wie immer - den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden 
Information dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher 
trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Petra Oberbeck   Stefan Winheller 
Rechtsanwältin, Dipl.-Verwaltungswirtin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, LL.M. Tax (USA) 

 Nonprofitrecht
 aktuell

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/OVG_Rheinland_Pfalz_23.06.2008_7A1028508.OVG.pdf
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Mittelweitergabe als Satzungszweck 
 

Die OFD stellt klar, dass die Unterstützung anderer 
gemeinnütziger Einrichtungen einen steuerbegünstig-
ten Zweck darstellen kann und keinen Verstoß gegen 
den Unmittelbarkeitsgrundsatz gem. § 57 Abs. 1 AO 
begründet. Maßgeblich sei das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach § 58 Nr. 1 AO. Demnach sei die Be-
schaffung und Weiterleitung von Mitteln an Körper-
schaften des privaten und öffentlichen Rechts zuläs-
sig, soweit die Satzung dies ausdrücklich vorsehe und 
die Mittel zur Verwirklichung der Zwecke der Empfän-
gereinrichtung verwendet würden.  
 
Benennung der Empfängerkörperschaft in der Sat-
zung?  
 

Die Förderkörperschaft muss in ihrer Satzung die 
Empfangseinrichtung nicht ausdrücklich und nament-
lich benennen. Ausreichend ist die Angabe des Zwe-
ckes, für dessen Verwirklichung die Mittel gesammelt 
werden. Wird jedoch eine bestimmte dritte Einrichtung 
genannt, verstößt die Weitergabe der Mittel an andere 
Einrichtungen gegen die Satzung. Vor Weitergabe der 
Mittel bedarf es daher einer Satzungsänderung.  
 
Wechselnde Zweckverfolgung zulässig 
 

Unschädlich für die Steuerbegünstigung ist es, wenn 
eine begünstigte Einrichtung mehrere Satzungszwe-
cke hat und in jedem Jahr mindestens einen davon 
verfolgt – auch wenn dadurch die anderen Zwecke 
über einen längeren Zeitraum hinweg nicht gefördert 
werden. Eine Satzungsänderung sei, so die OFD, nur 
dann erforderlich, wenn die Förderung einer der Sat-
zungszwecke dauerhaft aufgegeben werde. 
 
Mittelweitergabe an Körperschaften des privaten 
Rechts 
 

Im Fall der Weiterleitung von Mitteln an Körperschaf-
ten des privaten Rechts kommt es entscheidend dar-
auf an, dass die Empfängereinrichtung selbst auch 
steuerbegünstigt ist. Von Beginn des Veranlagungs-
zeitraums an muss die Empfängereinrichtung daher 
u.a. eine ordnungsgemäße Satzung vorweisen kön-
nen. 
 
Mittelweitergabe an Körperschaften des öffentlichen 
Rechts 
 

Besonderheiten bestehen der OFD zufolge bei der 
Weiterleitung von Mitteln an Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts: Die Verwendung weitergeleiteter 
Mittel sei auch in einem steuerpflichtigen Betrieb ge-
werblicher Art (BgA) solcher Körperschaften zulässig, 
soweit die Mittel nur für einen steuerbegünstigten 
Zweck verwendet werden. Dies gelte für freie ebenso 
wie für gebundene Zuwendungen, wobei letztere für 
den vorgegebenen Zweck eingesetzt werden müssten. 
Die Steuerbegünstigung der Förderkörperschaft eines 
BgA (z.B. Bibliotheken, Kindergärten, Museen) hänge 
also nicht von der Steuerbegünstigung der Empfän-
gerkörperschaft ab. Dementsprechend sei eine eigene 
Satzung des BgA nicht notwendig. 
 
Mittelweitergabe an ausländische Empfängerorganisa-
tionen 
 

Die Weitergabe von Mitteln an ausländische Einrich-
tungen ist als Satzungszweck nur zulässig, wenn 

nachgewiesen werden kann, dass die Mittel tatsäch-
lich für nach deutschem Recht steuerbegünstigte 
Zwecke verwendet werden.  
 
Hinweis: Der Regierungsentwurf für das Jahressteu-
ergesetz 2009 sieht im Nachgang zur Stauffer-
Entscheidung des EuGH – zumindest im Grundsatz – 
vor, dass zukünftig auch ausländische Körperschaften 
den Status als gemeinnützig/steuerbegünstigt nach 
deutschem Recht erlangen können und daher unbe-
schränkt steuerpflichtigen Körperschaften insoweit 
gleichgestellt werden (siehe hierzu bereits kritisch 
Nonprofitrecht aktuell 07/2008). Trotz der insoweit 
erfolgten Gleichstellung mit unbeschränkt steuerpflich-
tigen Körperschaften ist aber wohl nicht zu befürchten, 
dass § 58 Nr. 1 HS 2 AO nun auch auf ausländische 
Körperschaften angewendet werden wird, also auch 
von ihnen verlangt wird, dass sie nach deutschem 
Recht steuerbegünstigt sein müssen, um als emp-
fangsberechtigte Körperschaften in Frage zu kommen.  
 
Oberfinanzdirektion Frankfurt a. M., Verfügung v. 21.01.2008, 

Az. S 0177 A-6-St 53 u. S 0177 A-7-St 53  
 
 
Weitergabe von Mitgliedsbeiträgen durch 
gemeinnützige Fördereinrichtungen 
 
Mitgliedsbeiträge sind (anders als Spenden) nicht 
stets steuerlich abziehbar. An Vereine, die im We-
sentlichen der Freizeitbetätigung ihrer Mitglieder 
dienen, können Mitgliedsbeiträge bspw. nicht 
steuerlich begünstigt geleistet werden. Bei Wei-
tergabe der Beiträge durch den Verein an eine 
andere gemeinnützige Einrichtung muss daher 
stets sichergestellt werden, dass sie auch weiter-
hin für einen Zweck verwendet werden, der zum 
Abzug berechtigt. 
 
Gemeinnützige Einrichtungen können gem. § 58 Nr. 2 
AO Mittel an andere gemeinnützige Einrichtungen zur 
Verwirklichung von Zwecken nach §§ 52 – 54 AO 
weitergeben. Besonderheiten gelten jedoch bei der 
Weitergabe von Mitgliedsbeiträgen an andere Einrich-
tungen: Damit diese nach § 10 b Abs. 1 EStG steuer-
lich abziehbar bleiben, muss sichergestellt sein, dass 
die Verwendung der Mittel für einen Zweck erfolgt, der 
zum Abzug der Beiträge berechtigt. Die Beifügung 
einer Kopie des Freistellungsbescheides der Empfän-
gereinrichtung zur Spendenbescheinigung durch den 
Erstempfänger der Mitgliedsbeiträge reicht nach Auf-
fassung der OFD Frankfurt a. M. hierfür aus.  
 
Wenn die Mittel durch die andere Einrichtung nicht für 
den angegebenen Zweck verwendet würden, sei der 
weitergebenden Einrichtung nicht zwangsläufig die 
Steuerbegünstigung zu versagen, so die OFD Frank-
furt a.M.. Es handle sich i.d.R. nicht um einen 
schwerwiegenden Verstoß wie z. B. im Falle der Aus-
stellung von Gefälligkeitsbescheinigungen. Die Haf-
tung des Ausstellers der Bescheinigung bzw. der 
abzugsberechtigten Person bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit nach § 10 b Abs. 4 EStG bleibe dessen 
ungeachtet jedoch bestehen. 
 
Oberfinanzdirektion Frankfurt a. M., Verfügung v. 21.01.2008, 

Az. S 0177 A-6-St 53 u. S 0177 A-7-St 53  
 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/OFD_FFM_21.01.2008_S0177A6St53.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/OFD_FFM_21.01.2008_S0177A6St53.pdf
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Überlassung von Personal und Räumlich-
keiten zur Erfüllung steuerbegünstigter 
Zwecke durch Dritte 
 
Die Überlassung von Arbeitskräften an andere 
schließt eine Steuervergünstigung nicht aus, so-
weit dadurch der eigene gemeinnützige Satzungs-
zweck verwirklicht wird.  
Die Überlassung von Räumlichkeiten kann nur 
gegenüber anderen steuerbegünstigten Einrich-
tungen erfolgen; die Räume müssen von diesen 
zweckentsprechend verwendet werden. 
 
Steuerbegünstigte gemeinnützige Einrichtungen kön-
nen zur Erfüllung ihres Satzungszweckes auch ande-
ren Personen, Unternehmen, Einrichtungen oder Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts ihre Arbeitskräfte 
überlassen, § 58 Nr. 3 AO. Die OFD Frankfurt weist 
darauf hin, dass jene ihrerseits nicht steuerbegünstigt 
sein müssen. Maßgeblich sei, dass die Arbeitskräfte 
für Tätigkeiten eingesetzt würden, die der Verwirkli-
chung des Satzungszweckes dienten. Die Steuerun-
schädlichkeit der Überlassung bedeute jedoch nicht, 
dass sie – soweit sie entgeltlich erfolge – als steuer-
begünstigter Zweckbetrieb einzustufen sei. Vielmehr 
liege dann regelmäßig ein steuerpflichtiger wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb vor. 
 
Die Überlassung von Räumen an Körperschaften (des 
privaten Rechts) sei nur dann steuerunschädlich, 
wenn die Empfängerkörperschaft ihrerseits begünstigt 
(gemeinnützig) sei und die Räume ausschließlich zur 
Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke nutzte. Die 
entgeltliche Überlassung bedeute auch hier nicht 
zwangsläufig, dass ein Zweckbetrieb vorliege, s.o. 
 
Oberfinanzdirektion Frankfurt a. M., Verfügung v. 21.01.2008, 

Az. S 0177 A-6-St 53 u. S 0177 A-7-St 53  
 
 
Publizitätsvorschriften für Gemeinnützige 
reichen aus Sicht der Bundesregierung aus 
 
Anlässlich der kleinen Anfrage eines FDP-
Bundestagsabgeordneten wies die Bundesregie-
rung darauf hin, dass nach ihrer Auffassung die 
bestehenden Vorschriften über Publizität und 
Rechnungslegung eine ausreichende Transparenz 
gemeinnütziger Organisationen gewährleisten. 
 
Die Bundesregierung hält am Arbeitsergebnis der 
Bund-Länder-Gruppe „Stiftungsrecht“ fest, wonach für 
eine Erweiterung der geltenden Regelungen im Publi-
zitätsgesetz kein Bedarf bestehe. Dies gelte gleicher-
maßen auch für in anderer Rechtsform verfasste ge-
meinnützige Einrichtungen wie den Idealverein.  
 
Im Hinblick auf den ansonsten zusätzlich anfallenden 
Verwaltungsaufwand stelle etwa eine Ausweitung von 
Rechnungslegungspflichten eine unverhältnismäßige 
Belastung kleiner und mittlerer Stiftungen dar.  
 
Als zielführend seien Selbstregulierungsmaßnahmen 
der Nonprofit-Organisationen und ihrer Dachverbände 
anzusehen. Freiwillig veröffentlichte Geschäftsberich-
te, Jahresrechnungen und -abschlüsse schafften eine 
ausreichende Transparenz, „wenn sie aussagekräftig, 

vergleichbar und verlässlich sind, weil sie nach ein-
heitlichen Standards erstellt und von unabhängigen 
Stellen geprüft wurden“. Auch Zertifizierungsmaßnah-
men wie beispielsweise die Erteilung des Spenden-
siegels durch das DZI (Deutsches Zentralinstitut für 
soziale Fragen) machten den Gemeinnützigkeitssektor 
für die Öffentlichkeit transparenter. 
 
Hinweis: Die Kriterien zur Erteilung des „Spendensie-
gels“ können unter www.dzi.de/leitlinien.pdf abgerufen 
werden. 
 
Bundestags-Drucksache v. 29.02.2008, Az. 16/8325  
 
 

Umsatzsteuerpflicht für entgeltliche 
Durchführung von Steuerberater-
Fortbildungen 
 
Die Veranstaltung eintägiger entgeltlicher Fortbil-
dungsseminare der Bundessteuerberaterkammer 
für Steuerberater durch einen selbstständigen 
Referenten ist sowohl nach deutschem als auch 
nach europäischem Recht umsatzsteuerpflichtig. 
 
Auf die Klage eines selbstständig tätigen Fortbildungs-
referenten für Steuerberater gegen Änderungsbe-
scheide des Finanzamtes bzgl. der Umsatzsteuer-
pflichtigkeit seiner Lehrtätigkeit entschied der Bundes-
finanzhof, dass nach dem für den Veranlagungszeit-
raum gültigen deutschen und europäischen Recht 
keine Befreiung von der Steuerpflicht möglich sei. 
 
Nach dem Wortlaut des § 4 Nr. 21 UStG 1993 seien 
nur „Träger privater Schulen und anderer allgemein-
bildender oder berufsbildender Einrichtungen, nicht 
aber selbstständige Referenten, die an diesen Schu-
len oder ähnlichen Einrichtungen Unterricht erteilen“, 
begünstigt. Zudem habe es im Streitfall an einer Be-
scheinigung der Landesbehörde gefehlt, die eine 
Lehrtätigkeit zur Berufs- bzw. Prüfungsvorbereitung 
bestätigt und materiell-rechtliche Voraussetzung nach 
§ 4 Nr. 21 Buchst. b UStG 1993 sei. Nicht anwendbar 
sei auch Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. i der (mittlerwei-
le nicht mehr gültigen) Richtlinie 77/388/EWG (= Art. 
132 Abs. 1 Buchst. i der Richtlinie 2006/112/EG). 
Denn hiernach werde vorausgesetzt, dass der Steuer-
pflichtige vom betreffenden Mitgliedsstaat als „andere 
Einrichtung mit vergleichbarer Zielsetzung“ anerkannt 
sei. 
 
Eine Befreiung komme schließlich auch nicht nach Art. 
13 Teil A Abs. 1 Buchst. j der Richtlinie 77/388/EWG 
(= Art. 132 Abs. 1 Buchst. j der Richtlinie 
2006/112/EG) in Betracht: Die Bundessteuerberater-
kammer als Leistungsempfänger sei weder als „Schu-
le“ noch als „Hochschule“ zu qualifizieren, da sich die 
von ihr durchgeführten Veranstaltungen nicht an Schü-
ler oder Hochschüler richteten, sondern an praktizie-
rende Steuerberater. Die Vorschrift sei nach der 
Rechtsprechung des EuGH restriktiv auszulegen. 
 
Hinweis: Nach derzeitiger Rechtslage indes ist eine 
Umsatzsteuerbefreiung für Unterrichtsleistungen 
selbstständiger Dozenten grundsätzlich möglich, vgl. 
§ 4 Nr. 21 Buchst. b bb) und a bb) UStG. Die Umsatz-
steuerbefreiung greift, wenn die Leistungen der Vorbe-
reitung für Beruf oder offizielle Prüfungen dienen und 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/BT_Drucksache_16.8325.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/OFD_FFM_21.01.2008_S0177A6St53.pdf
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an in diesem Bereich tätigen privaten Schulen oder 
anderen allgemein- oder berufsbildenden Einrichtun-
gen erbracht werden. Erforderlich ist allerdings seitens 
der Einrichtung eine diesbezügliche Bescheinigung 
der zuständigen Landesbehörde. Für bloße Fortbil-
dungsveranstaltungen ohne festen Lehrplan und Ab-
schlussprüfung werden solche Bescheinigungen i.d.R. 
nicht erteilt. 
 
Bundesfinanzhof, Urteil v. 17.04.2008, Az. V R 58/05  
 
 

Steuerbefreiung für Leistungen im Rah-
men der Kinder- und Jugendhilfe 
 
Auf die Neufassung des § 4 Nr. 25 UStG sowie die 
Änderung des § 4 Nr. 23 UStG hat das Bundesfi-
nanzministerium mit einem Erlass reagiert, der die 
gesetzlichen Vorgaben erläutert und die verwal-
tungsseitige Anwendung regelt. Steuerbefreit sind 
neben in einem umfangreichen Katalog aufgeführ-
ten Leistungen auch Leistungen, die „eng mit der 
Jugendhilfe“ verbunden sind. 
 
Der Anwendungsbereich des § 4 Nr. 25 UStG wurde 
durch seine Neufassung erheblich erweitert, so dass 
nun sämtliche Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
nach § 2 Abs. 2 SGB VIII sowie der Inobhutnahme 
nach § 42 SGB VIII umfasst sind. Im Einzelnen sind 
dies Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialar-
beit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschut-
zes, Angebote zur Förderung der Erziehung in der 
Familie, zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Tagespflege, Hilfe zur Erziehung und 
ergänzende Leistungen, Hilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen 
sowie Hilfe für junge Volljährige und die Nachbetreu-
ung, §§ 11 - 14, 16 - 25, 27 - 37, 39 - 41 SGB VIII. 
 
Umsatzsteuerfrei sind diese Leistungen nicht nur für 
anerkannte Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach 
§ 69 SGB VIII, sondern auch für „andere Einrichtun-
gen mit sozialem Charakter“. Unter diesen Begriff 
fallen von der Jugendbehörde anerkannte Träger der 
freien Jugendhilfe, Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten des öffentlichen Rechts, amtlich anerkannte freie 
Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen, die für ihre Leis-
tungen eine nach SGB VIII erforderliche Erlaubnis 
besitzen bzw. einer solchen nicht bedürfen sowie 
begünstigte Leistungserbringer nach § 4 Nr. 25 S. 2 
Buchst. b bb) und cc) UStG. 
 
Ferner sind „[e]ng mit der Jugendhilfe verbundene 
Leistungen“ nach § 4 Nr. 25 S. 3 Buchst. a UStG nun 
auch dann steuerfrei, wenn sie durch „von der Ju-
gendhilfe begünstigte Personen“ erbracht werden. 
Dies betrifft insbesondere die Einbeziehung von Eltern 
in die Durchführung von kulturellen und sportlichen 
Veranstaltungen. Auch im Rahmen von § 4 Nr. 25 S. 3 
Buchst. b UStG sind unter den „Empfängern der Ju-
gendhilfeleistungen“ vor allem Eltern zu verstehen. 
 
Bundesfinanzministerium, Erlass v. 02.07.2008, Az. IV B 9 – 

S 7183/07/10001, Dok. 2008/0325481  

 
 
 

Leistungen im „Betreuten Wohnen“ als 
Zweckbetrieb sind umsatzsteuerfrei 
 
Von gemeinnützigen Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege entgeltlich erbrachte Dienstleistungen 
im Rahmen von Projekten des „Betreuten Woh-
nens“ können als Zweckbetrieb von der Umsatz-
steuer befreit sein. 
 
Das Sächsische Finanzgericht stellte auf die Klage 
eines gemeinnützigen Vereins gegen den Bescheid 
der Finanzbehörde zur Festsetzung der Körper-
schaftssteuer klar, dass ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb gemeinnütziger Einrichtungen zur Er-
bringung entgeltlicher Dienstleistungen im Rahmen 
des „Betreuten Wohnens“ als Zweckbetrieb nach § 65 
AO angesehen werden könne. 
 
Der Verein, der die Anlage für „Betreutes Wohnen“ 
nicht selbst betrieb, sondern sich dem Betreiber ge-
genüber zu unterschiedlichen Betreuungsleistungen 
der Bewohner verpflichtet hatte (Organisation von 
Gemeinschaftsveranstaltungen, Bewirtschaftung der 
Gemeinschaftsräume, Vermittlung von Mahlzeiten-
diensten, ambulanten Hilfeleistungen, allgemeinen 
Dienstleistungen des täglichen Lebens, etc.), habe 
zwar Einnahmen aus selbstständigem nachhaltigem 
Tätigwerden und somit durch einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb nach § 14 AO erzielt. Jedoch werde 
dieser Betrieb ausschließlich zum (satzungsmäßigen 
und gemeinnützigen) Zweck der Wohlfahrtspflege 
nach § 66 Abs. 2 AO unterhalten, da er der Altenhilfe 
diene. Die Leistungen würden gem. § 66 Abs. 1, Abs. 
3 AO schon deshalb im Rahmen eines Zweckbetrie-
bes erbracht werden, weil sie in besonderem Maß 
hilfsbedürftigen Menschen nach § 53 Nr. 1 AO dien-
ten. Im Streitfall waren die Leistungsempfänger mehr-
heitlich Senioren im Alter von über 75 Jahren. Bei 
diesem Alter sei ohne weitere Nachprüfung von einer 
Hilfsbedürftigkeit auszugehen. 
 
Unbeachtlich sei, dass sich die gemeinnützige Einrich-
tung vertraglich gegenüber Dritten (im Streitfall dem 
Betreiber der Anlage) zur Erbringung der Dienstleis-
tungen verpflichtet hatte. Die Unmittelbarkeit des Han-
delns sei dadurch nicht ausgeschlossen. Das Merkmal 
der Unmittelbarkeit sei „leistungsbezogen“ und liege 
vor, wenn – wie vorliegend – die hilfsbedürftigen Per-
sonen durch Personal des Vereins selbst betreut wür-
den. Anderes gelte nur dann, wenn der Betreiber 
seinerseits gegenüber den Mietern/Bewohnern der 
Anlage verpflichtet sei, diese Leistungen zu erbringen. 
In einem solchen Fall würde der Verein nur als Hilfs-
person des Betreibers tätig werden und nicht unmittel-
bar handeln.  
 
Hinweis: Gegen die Entscheidung wurde durch die 
Finanzverwaltung Revision eingelegt, so dass dem-
nächst eine Grundsatzentscheidung des Bundesfi-
nanzhofs zu erwarten ist. 
 
Sächsisches Finanzgericht, Urteil v. 02.04.2008, Az. 8 K 

1798/03  
 
 
 
 
 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/BFH_17.04.2008_VR5805.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/BMF_Erlass_02.07.2008_IVB9.S71830710001.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/Saechsisches_FG_02.04.08_8K179803.pdf
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„Unentgeltliche“ Überlassung eines 
„Werbemobils“ ist umsatzsteuerpflichtig 
 
Die Überlassung eines mit Werbeaufdrucken ver-
sehenen Kfz durch eine Werbeagentur im Rahmen 
eines tauschähnlichen Umsatzes zur Nutzung mit 
dem Recht, es nach Ablauf eines längeren Zeit-
raums ohne Zahlung eines Entgelts zu erwerben, 
stellt eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung dar. 
 
Wenn eine Werbeagentur einer anderen Person (im 
Streitfall einer Stadt) ein Fahrzeug zur Nutzung über-
lässt, ohne eine Nutzungsgebühr/Miete zu verlangen 
und es nach einigen Jahren sogar ohne Zahlung eines 
Kaufpreises an die andere Person übereignet, ist dies 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs als umsatz-
steuerpflichtige Lieferung gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 
UStG anzusehen. Voraussetzung sei, dass sich die 
andere Person im Gegenzug dazu verpflichtet habe, 
auf dem Fahrzeug angebrachte Werbeaufdrucke nicht 
zu entfernen. In dieser Vorgehensweise sei ein 
tauschähnlicher Umsatz nach § 3 Abs. 12 S. 2 UStG 
zu sehen (sonstige Leistung als Entgelt für eine Liefe-
rung). Die Gegenleistung der anderen Person müsse 
nicht notwendig in Geld bestehen, jedoch „in Geld 
ausdrückbar“ sein.  
 
Von einer Lieferung im Sinne des § 3 Abs. 1 UStG sei 
bei einer „Übertragung von Substanz, Wert und Er-

trag“ auszugehen. Auf diesen Umstand deute vorlie-
gend insbesondere die Möglichkeit hin, über das Kfz 
wie als Eigentümer verfügen zu können. Nicht not-
wendig sei hingegen die zivilrechtliche Übereignung.  
 
Der Wert des Umsatzes richte sich gem. § 10 Abs. 2 
S. 2 UStG nach dem der im Gegenzug erbrachten 
Werbeleistung. Er bestimme sich – wenn keine ande-
ren Anhaltspunkte vorliegen – nach dem Betrag der 
aufgewendeten Kosten für die Gegenleistung, also 
das Zur-Verfügung-Stellen und spätere Übereignen 
des Fahrzeuges. Diese Kosten seien i.d.R. mit den 
Anschaffungskosten für das Kfz identisch. 
 
Hinweis: Diese Entscheidung dürfte auch für Sponso-
ren von Einrichtungen im Gemeinnützigkeitssektor 
interessant sein: Häufig treten Unternehmen oder 
Werbeagenturen im Rahmen von Sponsoring-
Maßnahmen an Vereine, Verbände oder Stiftungen 
heran und überlassen ihnen Arbeitsmittel o. ä. mit der 
„Auflage“, bei deren Verwendung den angebrachten 
Schriftzug oder das Firmenlogo zu „präsentieren“. 
Dabei ist zu beachten, dass diese Art des Sponsorings 
umsatzsteuerpflichtig sein kann. Im Einzelfall ist eine 
anwaltliche Überprüfung der geplanten Maßnahme zu 
empfehlen. 
 
Bundesfinanzhof, Urteil v. 16.04.2008, Az. XI R 56/06 

 
 
 

 
 

Vereinsrecht

Ehrenamtspauschale wird nicht auf ALG 
II angerechnet 
 
Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 26, Nr. 26 
a EStG (sog. Übungsleiterfreibetrag bzw. Ehren-
amtspauschale) sind auf das ALG II nicht anre-
chenbar. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit hat in der Dienstanwei-
sung 06/2008 im Hinblick auf die Anrechenbarkeit auf 
das Arbeitslosengeld II kürzlich folgende Regelung 
erlassen: Einnahmen gemäß § 3 Nr. 26 und 26 a 
EStG stellten „zweckbestimmte Einnahmen“ gem. § 11 
Abs. 3 Nr. 1 SGB II dar und seien demnach nicht auf 
das Arbeitslosengeld II anrechenbar. Mit der Vergü-
tung aus solcher Nebentätigkeit werde lediglich der 
entstandene Aufwand abgegolten. 
 
Bundesagentur für Arbeit, DA 06/2008  
 
 

Rechtliche Beratung der Mitglieder durch 
Vereine künftig erlaubt 
 
Nach § 7 des neuen Rechtsdienstleistungsgeset-
zes ist jeder Vereinigung die rechtliche Beratung 
von Mitgliedern erlaubt. 

Bislang durften nur berufsständische bzw. berufs-
standähnliche Vereinigungen (z. B. Haus und Grund, 
Mietervereine, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften) 
ihre Mitglieder rechtlich beraten. Nach § 7 RDG ist 
dies nunmehr jeder Vereinigung erlaubt. Die neue 
Rechtslage betrifft insbesondere Verbände und große 
Mitgliedervereine wie etwa Automobilclubs.  
 
Es gilt allerdings die hierfür erforderlichen Mindestvor-
aussetzungen zu beachten: Die Beratung darf nicht 
von übergeordneter Bedeutung für die Vereinigung 
sein, § 7 Abs. 1 S. 1 RDG. Vor allem jedoch ist eine 
sachgerechte Beratung zu gewährleisten, § 7 Abs. 2 
RDG. Das heißt, dass auch künftig eine juristisch 
qualifizierte Person (Volljurist) an der Beratung betei-
ligt sein und die für eine Beratung notwendige perso-
nelle, sachliche und finanzielle Ausstattung zur Verfü-
gung stehen muss. 
 
Bei dauerhafter unqualifizierter Erteilung von Rechts-
rat kann Vereinen die Erbringung von Rechtsdienst-
leistungen untersagt werden.  
 
Rechtsdienstleistungsgesetz  

 
 
 
 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/BFH_16.04.2008_XIR5606.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/Arbeitsagentur_DA_06.2008.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/Rechtsdienstleistungsgesetz_Volltext.pdf
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Sportrecht 

Ausländische Bundesligaspieler dürfen in 
Peking bleiben 
 
Nachdem sich die deutschen Fußball-Bundesliga-
Vereine Werder Bremen und Schalke 04 durch die 
Abstellung ausländischer Spieler anlässlich der 
Olympiade in ihrer Saisonvorbereitung beeinträch-
tigt sahen und erfolgreich vor dem internationalen 
Sportgerichtshof CAS klagten, sind sie nun doch 
zu Kompromissen bereit. 
 
Trotz des Erfolgs, den sie vor dem CAS erzielten, 
erklärten die deutschen Bundesliga-Vereine aus Bre-
men und Gelsenkirchen, in der Saisonvorbereitung 
zunächst auf ihre brasilianischen Spieler verzichten zu 
wollen, um ihnen eine Teilnahme am U-23-
Fußballturnier der Olympiade in Peking zu ermögli-
chen.  
 
Vorangegangen war ein wochenlanger Streit zwischen 
dem brasilianischen Fußballverband und den deut-
schen Vereinen, unterstützt durch den DFB. Die brasi-
lianischen Spieler Diego (Werder Bremen) und Rafin-
ha (Schalke 04) waren unerwartet in den brasiliani-
schen Mannschaftskader für die Teilnahme am U-23-
Fußballturnier der Olympiade berufen worden, obwohl 
sich die Profivereine kurz vor der „heißen Trainings-
phase“ für die nächste Spielzeit befanden. Die unter 
dem Druck der brasilianischen Öffentlichkeit stehen-
den Spieler reisten ohne Einverständnis der Vereine in 
ihr Nationalmannschaftslager ab. Daraufhin wehrten 
sich die Vereine mit einer Klage vor dem für die olym-
pischen Spiele eingerichteten Ad-hoc-Ausschuss des 
CAS – mit Erfolg.  
 
Da das olympische Turnier nicht im offiziellen interna-
tionalen Spielkalender des Weltfußballverbandes FIFA 
aufgelistet sei und auch kein Beschluss des Exekutiv-
Komitees der FIFA vorliege, existiere für die Vereine 
keine Verpflichtung, ihre unter 23-jährigen Spieler für 
die Olympiade abzustellen. Die langjährige entgegen-
stehende Praxis habe keine rechtliche Grundlage. 
 
Hinweis: Die Entscheidung betrifft auch viele andere 
europäische Profivereine mit „Auslandslegionären“ in 
ihren Reihen und ist ein erneutes Beispiel für das 
Spannungsverhältnis zwischen Vereinsfußball und 
Nationalmannschaftsturnieren. Für die Vereine dürfte 
die Entscheidung des CAS jedoch ein „Pyrrhus-Sieg“ 
darstellen. Denn der FIFA-Präsident kündigte bereits 

an, künftig das olympische Turnier in den internationa-
len Spielkalender integrieren zu wollen. 
 
Court of Arbitration for Sport, Entscheidung v. 06.08.2008 (in 
engl. Sprache) 
 
 

Teilnahme von Tennisprofi Rainer Schütt-
ler an den Olympischen Spielen gesichert 
 
Nach Auffassung des Internationalen Sportge-
richtshofes CAS erfüllt der deutsche Tennisspieler 
Rainer Schüttler die Voraussetzungen für die Teil-
nahme am Einzel-Turnier für Männer bei der Som-
merolympiade in Peking. 
 
Während sich der Internationale Tennis-Verband (ITF) 
bislang geweigert hatte, Schüttler auf die Zulassungs-
liste für das olympische Einzel-Turnier zu setzen, hatte 
der Tennis-Profi mit seiner Klage vor dem Internatio-
nalen Sportgerichtshof Erfolg. 
 
Für Peking wurden ursprünglich die zu einem be-
stimmten Stichtag auf den ersten 56 Plätzen der Welt-
rangliste stehenden Spieler zugelassen. In diesem 
Feld befand sich Rainer Schüttler zunächst nicht. In 
der Folge rückte er jedoch in der Weltrangliste stetig 
nach oben: So hatte eine Reihe von Profis bereits 
frühzeitig eine Teilnahme aus Verletzungsgründen 
abgesagt. Weiteren Spielern wurde eine Teilnahme 
aufgrund der Regel, dass nur maximal vier Spieler 
einer Nation erlaubt sind, verwehrt. Zudem fielen 
schließlich zahlreiche Spieler aufgrund von Sonderre-
geln der Nationalen Olympischen Komitees (NOCs)  
nach hinten zurück. 
 
Dennoch verzögerte der ITF wiederholt die Bestäti-
gung der Startberechtigung. Erst die Anrufung des 
CAS führte zum Erfolg. In der Entscheidung wurde 
letztlich das Nominierungsrecht der NOCs über den 
Anspruch eines internationalen Sportverbandes auf 
Berücksichtigung seiner Bewertungskriterien („Welt-
rangliste“) gestellt. Denn im konkreten Fall waren zwei 
andere deutsche Spieler deutlich vor Schüttler gelistet 
(Gremlmayr, Berrer), wurden jedoch aufgrund von 
Kriterien des Deutschen NOC dennoch nicht berück-
sichtigt. 
 
Court of Arbitration for Sport, Entscheidung v. 04.08.2008 (in 

engl. Sprache) 

 
 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2008_08/CAS_Schuettler_ 04.08.2008.pdf
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